
Anfrage gem. § 56 NKomVG

„Durchsetzung des Verbots von Schottergärten“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Varnhorn,

die Verwaltung hatte auf unseren Antrag „Grün statt Schotter – 

Niedersächsische Bauordnung umsetzen“ vom 7. 2. 2023 zum einen mit 

einer ablehnenden Stellungnahme (VL-50/2023) und zum anderen mit 

einer Pressemitteilung reagiert, deren Inhalt uns über entsprechende 

Berichte in der MT und NWZ am 18. 3. 2023 bekannt wurden.

Zu diesen Vorgängen ergeben sich für uns sich folgende Fragen, um deren

zeitnahe Beantwortung ich bitte:

1. Aus welchem Grund wurden nicht die Ratsmitglieder, sondern 

ausschließlich die Presse (und damit die Öffentlichkeit) wenige Tage vor der

Sitzung des Fachausschusses, in dem unser Antrag auf der TO stand, über das 

beabsichtigte Vorgehen der Verwaltung informiert?

2. Kann das Schreiben der obersten Bauaufsichtsbehörde vom 11.12.2019 

zur Verfügung gestellt werden (falls ja, bitte zusenden), oder wäre zu diesem

Zweck Akteneinsicht gem.  § 58 Abs. 4 S. 3 NkomVG zu beantragen? 

3.Die Verwaltung sieht in der Anwendung der bauordnungsrechtlichen

Vorschriften einen – für mich nicht nachvollziehbaren – Widerspruch zum

Beschluss des OVG Lüneburg, weil stets eine wertende Betrachtung aller

Umstände des Einzelfalls erforderlich sei.  Ist der Verwaltung bekannt, dass 
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sich das Verlangen nach einer „wertenden Betrachtung aller Umstände des Einzelfalls“ lediglich auf die 

„Beurteilung, ob eine Grünfläche i.S.d. § 9 Abs. 2 NBauO vorliegt“ bezieht, wobei auf das Gesamtbild 

abzustellen sei und sich eine mathematisch-schematische Betrachtung verbiete (Leitsatz 1)? 

Inwiefern sieht die Verwaltung unseren Antrag hierzu im Widerspruch stehend?

4. Laut Presseveröffentlichung will die Verwaltung ab Sommer verstärkt darauf hinwirken, rechtswidrig 

bestehende Schottergärten zu beseitigen. 

- 4.1 Ist beabsichtigt,  zu diesem Zweck regelmäßige Kontrollgänge durchzuführen?

- 4.2 Falls ja, sind diese Aufgaben mit vorhandenem Personal zu bewältigen?

- 4.3 Wie wird entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen?

5. Laut Presseveröffentlichung können zur Durchsetzung von Beseitigungsanordnungen 

ordnungsbehördliche Zwangsmittel, wie z.B Zwangsgelder, angedroht und durchgesetzt werden.

- 5.1 Gibt es für derartige Zwangsgelder eine Rechtsgrundlage und welche wäre das?

- 5.2 In welcher Höhe können Zwangsgelder verhängt werden und wer entscheidet darüber? 

6. Laut MT v. 23.3. befindet sich die Stadt zum Thema Schottergärten schon jetzt erstinstanzlich in mehreren 

Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht. 

- 6.1 Um wie viele Fälle handelt es sich?

- 6.2 Ist die Stadt im jeweiligen Fall Kläger*in oder Beklagte und was ist jeweiliger Klagegegenstand?

Mit freundlichen Grüßen 

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/cite/bf704c48-b78d-3d47-b7c5-e084b3109472















